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Die Aufbesserung der Schullöhne.

Die Armseligkeit der Mehrzahl unserer bernischen Primarlehrerbe-
solbungen ist schon so vielfach besprochen und die absolute Unzulänglichkeit

derselben durch Beispiele, Berechnungen :c. erwiesen worden,
daß man annehmen darf : es sei die Nothwendigkeit einer
Aufbesserung derselben nicht erst zu begründen. DaS Bewußtsein,

daß hier geholfen werden müsse, wenn man der Jugendbilbung
gerecht sein wolle, ist, zur Ehre deS Bernervolkes sei eS gesagt,
denn doch ein ziemlich allgemeines geworden; davon zeuge»
die Aeußerungen darüber in der Presse, die einschlägigen Petizioncn,
die vielen von Gemeinde aus gemachten Lohnerhöhungen und endlich
schlagend die diesen Punkt betreffenden Verhandlungen im Schöße
der obersten Landesbehörden. Man streitet sich nicht mehr über die

Frage: „Ob es denn wirklich Bedürfniß sei"; darüber ist man einig
— eS ist vielmehr daS „Wie" der Ausführung, d. h. die Frage:
„Woher die Mittel nchmcn, um in der Aufbesserung der Schullöhne
etwas Ersprießliches und Durchgreifendes zu leisten?" welche die

Gemüther bewegt und gegenüber den vielen anderwärtigen Opfern in die

Enge treibt. Der Wille zu helfen wäre gewiß da, wenn man nicht
um die Mittel dazu in Verlegenheit wäre.

Die Angelegenheit ist aber zu wichtig, als daß sie um dieses

Mangels willen immer aufS neue verschoben und dadurch vielleicht
ganz vernachlässigt werden dürfte; fassen wir daher für heute die Mi t-
telbeschaffung oder die materielle Möglichkeit einer vernünftigen
Verbesserung der Schullöhne etwas näher ins Auge.

Wo Schulgüter sind, bildet vor allen Andern der Ertrag dieser
den ersten Beilrag zur Lehrerbesoldung, An den wenigsten Orten ist
jedoch der Schulfond auf eine solche Summe angewachsen daß der

Ertrag zur Bestreitung der Schullöhnc hinrcichend wäre. An vielen
Orten fehlen Schulgüter ganz, und eS entsteht die Frage -Wer
alsdann die nöthige» Summen zu beschassen habe? Wir wenden unS
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zur Beantwortung desselben an diejenigen, die das nächste und natürlichste
Interesse an einer guten und tüchtigen Jugenderziehung haben; und
in dem Grade, in welchem sich dieses Interesse geltend macht, in dem

Grade schreiben wir ihnen auch die Pflicht zu, die Schule in jeder
Beziehung so auszustatten, daß sie ihre Zweke unbeengt zu erreichen
im Stande sei.

DaS nächste Interesse an der Kindererziehung hat die Familie,
Könnte und würde sie überall den Kindern sein waS sie sollte: so

wären die Schulen überflüssig. Die Schule thut und ergänzt, waS
die Familie nicht leistet und vermöge der sozialen Verhältnisse auch
durchwegs nicht leisten kann.

Ein wietereS Interesse an der Jugendbildung hat der Familien-
Verband, oder die Gemeinde. Indem sie die Anfänge sozialer
Konstituzion in sich trägt und bis zu einem gewissen Grade selbständig

pflegt und verwaltet : anerkennt sie mit vem übernommenen Recht

zur Ausübung deS freien christlichen BürgerthumS auch die Pflicht,
dieses Bürgcrthum in ihrer Mitte zu pflanzen und zu wahren — und
eine der wichtigsten Bedingungen hiezu ist die Sorge, daß die Kinder
ihrer Familienkreise zu guten Christen und nüzlichen Bürgern
heranwachsen. Die thatsächliche Begründung dieser Pflicht ist in dem
Umstände gegeben: daß die Vernachlässigung der Jugenderziehung nicht
nur daS Wohl der Familien zerrüttet, sondern damit unabweiSlich
auch das Wohl und die sittliche Eristenz der Gemeinde.

Das Verhältniß, in welchem Familie und Gemeinde sich besin-
den, findet statt zwischen Gemeinde und Staat. Der Staat ist dm
Gemeinden, waS die Gemeinde den Familien; und wie in genetischer
Aufeinanderfolge Diese und Jene bei einem guten Schulwesen interessirt
sind, so ist eS in dritter Linie der Staat, als die Gesammtheit der zu einem

sür sich konstituirten Volke gehörenden Gemeinden, resp. Familien.
Wir haben also in Familie, Gemeinde und Staat in organischer

Steigerung die natürlichen Interessenten der Schule — und folglich
auch in ihnen die Pflichtigkeiten, wenn eS sich um den materiellen

Aufbau und Unterhalt der Schule und speziell um die Beschaffung

der nöthigen Schullöhne oder Lehrerbesoldungen handelt. —
In erster Linie ist es Sache der Familien; in zweiter Linie Sache

der Gemeinden; und in dritter Linie endlich Sache deS Staates.
Nach dieser natürlichen Ordnung der Dinge sollten die Beiträge der

Eltern an die nöthige Lehrerbcsoldung die Hauptsumme liefern,
die Gemeinden ergänzen und der Staat aushelfen, bis zur Herstellung

einer genügenden, mit dcr Wichtigkeit und Würde des Lehramtes
im Einklang stehenden Löhnung.

' Legen wir nun diesen Maßstab an die wirklich bei uns vorhandenen

Zustände im Besoldungswesen, so muß man sich gestehen daß

sich dasselbe in bedeutenden Abnormitäten bewegt. Der Staat, alS
der entferntest Pflichtige, thut verhältnißmäßig daS Meiste; und die

Familien, als die unmittelbar und zunächst Pflichtigen thun am
Wenigsten.
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Die Frage: „Wo anklopfen?" wenn eS sich um die Reglirung
veS BesoldungSwesenS und speziell um billige Aufbesserung der Schullöhne

handelt, ist also nach unserem Dafürhalten aufs klarste
beantwortet : es ist dabei diejenige Wichtigkeit zu bethätigen die bisher
brach gelegen — sonderbarer Weise betrifft eS der Pflichtigkeiten Nächste
und Erste!

Die direkte Bethciligung der Familien an den finanziellen Bedürfnissen
der Schule ist unter der Form von Schulgeldern üblich. Während

nun wol in den meisten Staaten der zivilisirten Welt die Schulgelder

gäng und gäbe stnd — ja nicht selten, analog den oben
angegebenen, begründeten AuSeinandersezungen von der Lehrerbesoldung
den Hauptbestanvtheil ausmachen, und auch mehrere der schweizerischen
Mitkantone die Schulgelder gesezlich fordern: haben wir im Kanton
Bern dieselben nicht, wenigstens nur ausnahmsweise in einigen
wenigen Gemeinden.

Wir rufen darum zur Ermöglichung der so dringend nöthigen
Aufbesserung der Lehrerbesoldungen, den

Schulgeldern,
und wünschen dieselben gesezlich festgestellt und als Theil der Lehrer«
löhne dem Besoldungswesen förmlich einverleibt zu wissen; sezen dabei
jedoch, gestüzt auf vielfache anderweitige Erfahrungen, zugleich die
Bedingung, daß die Schulgelder nie vom Lehrer selbst, sondern stetS
von einem Gemeindsbeamten zu Händen der Schulkasse, aus der die

Löhnung quartaliler ersolgt, bezogen wenden.

In Betreff der Wichtigkeit der Eltern zur Schulgelder-Bezahlung
würden wir uns nicht nach dem Vermögen, sondern nach der
Kinderzahl richten. Ein mehr oder weniger großes Vermögen kann zu
einer Klassifikazion im Schulgelder>Bezug nicht Grund geben. ES
walten hier andere Prinzipien, als z. B. beim Bezug der Staatsoder

ordinären Gemeindesteuer. Je mehr Vermögen hier ein Bürger
besizt, ein desto größeres Interesse hat er an einer sichern und
wohlgeordneten Staatsverwaltung — er zahlt also an diese billig nach

Verhältniß seines Vermögens. Zur Erziehung ihrer Kinder dagegen
sind die Eltern ohne Unterschied gleich Pflichtig, seien sie reich oder
arm. — Wer Kinder ins Leben stellt-), hat damit auch die Pflicht
ihrer Pflege und Erziehung; diese Pflicht knüpft sich unmittelbar anS
Dasein des Kindes, resp., anS Dasein jedes einzelne» KindeS.

Der Schulgelder-Bezug hat sich somit an die Kinderzahl zu halten

und kann hier keine Einsprache Geltung haben. Mit gleichem
Grund, auS dem eS den Eltern versagt ist, ihre Kinder verHunger»

Man verzeihe diese» AuSdruk! Wir betrachten eben die Kindererzeugung
hier im Lichte der Vernunft und nicht bloß als Befriedigung eines thierischen

Bedürfnisses. Vernunft und Moral lerne» die sinnlichen Triebe mit
den Folgen ihrer Befriedigung in Einklang sezen, beziehungsweise — sie
beherrschen. Man legt, zum unendlichen' Schaden unserer soziale»
Zustände, hierauf viel zu wenig Gewicht!



— 20-» —

zn lassen, oder körperlich zu tödten: mit gleichem Grund und Recht
fordert man die seelische Nährung und die Hut vor innerlichem gel«

stigem Tod. —-

Jedes Schulkind zahlt Schulgeld. DaS muß als
Grundsaz angenommen und festgehalten werden; Modisikazionen sind

hier nur in der Form billiger Nüksschtnahme zulässig.
Wir würden die Schulgelder-Skala so normiren, daß auS jeder

Familie, die Kinder in die Schule schikt, vom Zeitpunkt der Schul-
pstichtigkeit an, für das erste jährlich Fr. 4, für das zweite Fr. 3,
für das dritte Fr. 2, für daS vierte Fr. 1 und für alle folgenden
nichts an die Schulkasse zu entrichten wären. Diese Regel müßte
durch vie Gleichzeitigkeit deS Pflichtigen Schulbesuchs bedingt sein z so,

daß bei eingetretener Entlassung auS der Schule je die andern sich im
ZahlungSkange folgten und ergänzten. Für ganz arme Kinder zahlt
die Arinenbehörde.

Das wären die Leistungen ver Familie.
Die Gemeinde als solche hätte Lokal. Wohnung, Holz, Lehr«

mittel und zu jeder Schulstelle 2 Jucharten Pflanzland zu liefern —
und darüber hinaus »ach Belieben.

Der Staat endlich würde bei der bisherigen Zulage verbleiben
und im Fernern nur da noch aushelfen, wo Schulgelder und Ge-
meindsleistunge» sammt StaatSzuIagc nicht hinreichten zur Erstellung
des gesezlichen Minimums.

Leih- und Ersparnißkassen als Mittel gegen Armuth
und Verarmung.

Bei Anlaß der Besprechung dieses Gegenstandes sagt die „Schweizerische

Armenzeituiig" folgende für Lehrer insbesondere beachtenS«
werthe Worte: „Namentlich sollte seitens der Herren Geistlichen und
Lehrer mehr dafür gethan werden, denn niemand hat so unmittelbar
Gelegenheit und so vielfachen Anlaß, die Jugend in Masse für
Sparsamkeit zu gewinnen, gegen Entbehrlichkeiten aller Art wirksam
anzukämpfen und die großen Voriheile eines nach und nach zum Kapitälchen

anwachsenden Sparpfennigs stets und immer wieder in'S rechte
Licht zu sezen. --

Wie leicht wäre eS dem Lehrer, die Stiftung einer Jugenderspar.
nißkasse sür seinen SchnlkrciS an Hand zu nehmen, die Kinder zu
edlem Wetteifer in den Einlagen zn veranlassen, und auf diesem Wege
auch materiell die Wohlfahrt derselben zu pflanze» Wie sehr würde
die Sache i» den Auge» dcr Jugend an Werth und Interesse
gewinnen, wenn der Herr Pfarrer und GemcindSvorgesczte sich derselben

annähmen, mit ihrem Einfluß unterstüztcn und durch kleine
Prämien sür die Dauer zu festigen suchtcn Wäre dabei auch kei»

anderer Gewinn, als die Nükhaltung der Jugend von jenen nicht
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